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Dringlichkeitsantrag 

der Abgeordneten Ferdinand Mang, Benjamin Nolte, Ulrich Singer und Fraktion 
(AfD) 

Öffentlich-rechtlicher Rundfunk: Reform statt nur Reförmchen 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, eine umfassende Reform des öffentlich-rechtli-
chen Rundfunks (ÖRR) auszuarbeiten und sich auf Bundesebene für deren Umsetzung 
einzusetzen. Das Konzept der Reform soll folgende Grundsätze beinhalten: 

─ Finanzierung: Der ÖRR wird über Steuermittel finanziert. 

─ Auftrag: Der Auftrag des ÖRR wird auf das verfassungsrechtliche gebotene Min-
destmaß reduziert. 

─ Kostenkontrolle: Der Umfang der zur Auftragserfüllung notwendigen Mittel wird 
durch die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs (KEF) geprüft und festge-
legt. Die Länderparlamente werden durch haushalterische Verpflichtungsermächti-
gungen verpflichtet, den Empfehlungen der KEF zu folgen. 

─ Neutralität: Der ÖRR hat neben dem Grundsatz der Objektivität und Unparteilichkeit 
auch den Grundsatz der Neutralität zu achten. 

─ Verbot der Manipulation: 

─ Der Einsatz manipulativer Techniken, wie etwa musikalische Untermalung oder 
irreführende Darstellungen, ist zu unterlassen. 

─ Es ist sicherzustellen, dass Akteure in Beiträgen (z. B. Bürgermeinungen) ein-
deutig gekennzeichnet und keine fiktiven Rollen verwendet werden. 

─ Rolle der Journalisten: Persönliche Meinungsäußerungen durch Journalisten, Re-
dakteure und andere Mitarbeiter in Sendungen sind untersagt. 

─ Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit: Der ÖRR wird zu regelmäßigen Wirtschaftlich-
keitsuntersuchungen und Sparsamkeit verpflichtet. 

 

 

Begründung: 

Der ÖRR bedarf dringender und umfassender Reformen. Der Finanzbedarf des ÖRR 
ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen. Den neusten Empfehlungen der 
KEF zur Folge seien für die Beitragsperiode 2025 bis 2028 pro Jahr 10.413,3 Mio. Euro 
notwendig, um den derzeitigen gesetzlichen Auftrag erfüllen zu können. Gegenüber 
dem Aufwand für 2021 bis 2024 ist dies eine Steigerung um 2.984,5 Mio. Euro. Diese 
abermalige Steigerung geht einher mit einer nach wie vor großen Unzufriedenheit der 
Bevölkerung mit dem Angebot des ÖRR. Dieser Unzufriedenheit liegen vielfältige Ur-
sachen zugrunde: beispielsweise die zunehmende Ideologisierung des gesamten Pro-
gramms sowie mangelnde Neutralität in der Berichterstattung. Die gesetzlich vorgege-
bene Staatsferne ist nicht gegeben. Stattdessen finden sich immer öfter Ausstrahlun-
gen, welche die Zuschauer im Sinne der Regierung erziehen sollen. Es kommt zudem 
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immer häufiger vor, dass Beiträge mit persönlichen Meinungen von Journalisten des 
ÖRR zu besten Sendezeiten ausgestrahlt werden. Ob eine persönliche Meinung dabei 
gekennzeichnet ist oder nicht, spielt hierbei keine Rolle. Im Prozess der Meinungsbil-
dung kommt dem ÖRR lediglich die Aufgabe der Bereitstellung von sachlichen Fakten 
zu, sodass sich die Bürger ihre eigene Meinung bilden können – ganz ohne betreutes 
Denken. Die Unzufriedenheit speist sich auch aus dem Umgang mit den vom Bürger 
erzwungenen Beitragsmitteln. Seien es Massagesessel, die sich das Führungspersonal 
gönnt oder die horrenden Bezüge der Intendanten: Der Umgang mit dem Geld der Bei-
tragszahler ist verantwortungslos. Daher ist es unabdingbar, den Auftrag des ÖRR mas-
siv zu reduzieren und auf das Wesentliche zu beschränken: auf eine vertrauenswürdige 
und neutrale Vermittlung von Informationen an die Bevölkerung sowie kulturelle Ereig-
nisse. Die Einschränkungen des Auftrags würden zur Folge haben, dass ein schlanker 
Grundfunk nur noch einen Bruchteil der bisherigen Kosten verursachen würde. Ein wei-
teres Argument für ein solches Vorgehen ist, dass im Laufe dieser Reform die Inkasso-
Sparte des ÖRR überflüssig wird (ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice). Nach 
derzeitigem Stand belaufen sich die Verwaltungskosten dieser „Einzugsbehörde“ allein 
auf über 182 Mio. Euro jährlich, welche in der Folge eingespart werden würden. 

 

 



Ich möchte die Geduld der Mitglieder dieses hochgeschätzten Hohen Haus nicht wei-

ter strapazieren.

(Zuruf von der CSU: Bravo! – Allgemeiner Beifall – Heiterkeit)

Bayern hat eine Speicherstrategie. Wir geben 100 Millionen Euro für die Kernfusion 

aus. Wir haben ein Forschungsprogramm für Energien. Wir sind gut aufgestellt. Wir 

brauchen uns nicht maßregeln zu lassen von Rot, von Grün oder sonst irgendwem. 

Ich wünsche einen schönen Feierabend. Danke für die Aufmerksamkeit. Dieser Antrag 

wäre abzulehnen.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN und der CSU)

Fünfter Vizepräsident Markus Rinderspacher: Sind Sie wirklich schon fertig, Herr 

Kollege Lausch? – Sie haben jetzt 9 Minuten 55 Sekunden hergeschenkt.

(Heiterkeit)

Die Anträge, die eben diskutiert wurden, werden dann in der nächsten Plenarsitzung 

abgestimmt. Das sind die Anträge auf den Drucksachen 19/4114, 19/4115, 19/4146 

und 19/4147.

Die heute nicht behandelten Dringlichkeitsanträge gehen an die Ausschüsse: Die An-

träge auf den Drucksachen 19/4116, 19/4148, 19/4117 und 19/4118 sowie die Dring-

lichkeitsanträge auf den Drucksachen 19/4119 mit 19/4121 werden in den jeweils fe-

derführenden Ausschuss verwiesen.

Danke für die engagierte Debatte. Die Sitzung ist geschlossen.

(Schluss: 18:03 Uhr)
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Wissenschaft und Kunst 

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Ferdinand Mang, Benjamin Nolte, 
Ulrich Singer und Fraktion (AfD) 
Drs. 19/4148 

Öffentlich-rechtlicher Rundfunk: Reform statt nur Reförmchen 

I. Beschlussempfehlung: 

A b l e h n u n g  

Berichterstatter: Ferdinand Mang 
Mitberichterstatter: Alex Dorow 

II. Bericht: 

1. Der Dringlichkeitsantrag wurde dem Ausschuss für Wissenschaft und Kunst 
federführend zugewiesen. Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfra-
gen hat den Dringlichkeitsantrag mitberaten. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Dringlichkeitsantrag in seiner 24. Sit-
zung am 4. Dezember 2024 beraten und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 SPD: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

3. Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen hat den Dringlichkeitsan-
trag in seiner 49. Sitzung am 23. Januar 2025 mitberaten und mit folgendem 
Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 SPD: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Prof. Dr. Michael Piazolo 
Vorsitzender 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Präsidentin Ilse Aigner



Präsidentin Ilse Aigner: Ich rufe den Tagesordnungspunkt 2 auf:

Abstimmung

über Anträge, die gem. § 59 Abs. 7 der Geschäftsordnung nicht einzeln beraten 

werden (s. Anlage 1)

Sie kennen die Abstimmungsgrundlagen, die Sie in Ihren Unterlagen haben.

(Siehe Anlage 1)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim­

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der endgültigen Abstimmliste einver­

standen ist, den bitte ich um das Handzeichen. – Das scheint auch die CSU zu sein.

(Allgemeine Heiterkeit)

Es scheinen alle Fraktionen mit dem Abstimmungsverhalten einverstanden zu sein. 

Damit übernimmt der Landtag diese Voten.
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Ferdinand Mang, Benjamin Nolte, Ulrich 
Singer und Fraktion (AfD) 

Drs. 19/4148, 19/4687 

Öffentlich-rechtlicher Rundfunk: Reform statt nur Reförmchen 

A b l e h n u n g  

Die Präsidentin  

I.V. 

Alexander Hold 

II. Vizepräsident 

 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Vierter Vizepräsident Ludwig Hartmann
Abg. Ferdinand Mang
Abg. Alex Dorow
Abg. Sanne Kurz
Fünfter Vizepräsident Markus Rinderspacher
Abg. Katja Weitzel
Abg. Prof. Dr. Michael Piazolo



Vierter Vizepräsident Ludwig Hartmann: Zur gemeinsamen Beratung rufe ich auf:

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Ferdinand Mang, Benjamin Nolte, Ulrich 

Singer und Fraktion (AfD)

Öffentlich-rechtlicher Rundfunk: Reform statt nur Reförmchen (Drs. 19/4148)

und

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten

Klaus Holetschek, Michael Hofmann, Prof. Dr. Winfried Bausback u. a. und 

Fraktion (CSU),

Florian Streibl, Felix Locke, Prof. Dr. Michael Piazolo u. a. und Fraktion (FREIE 

WÄHLER)

Reformen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks vorantreiben, Beitragsstabilität 

wahren, Mitwirkung der Landesparlamente sichern (Drs. 19/4116)

Ich eröffne die gemeinsame Aussprache. Die Gesamtredezeit der Fraktionen beträgt 

29 Minuten. Erster Redner ist der Abgeordnete Ferdinand Mang für die AfD-Fraktion.

(Beifall bei der AfD)

Ferdinand Mang (AfD): Sehr verehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Her-

ren Kollegen! Es ist schön zu sehen, wenn die AfD zu wirken beginnt. In dieser Debat-

te behandeln die Anträge der CSU und der AfD den neuen Medienreformstaatsver-

trag. Der Antrag der CSU greift einige Forderungen der AfD auf. Wie diese dann 

tatsächlich umgesetzt werden, steht wie immer auf einem anderen Blatt. Ich stehe 

auch nicht hier, weil die CSU so schöne Versprechen macht, sondern weil die CSU 

diese zu oft gebrochen hat.

Allerdings ist auch der Antrag der CSU bei Weitem nicht ausreichend, um all unsere 

Kritikpunkte abzudecken. Das bürgerfeindliche System der GEZ-Zwangsbeiträge soll 

weiterhin bestehen bleiben. Es bleibt bei Zwangsgebühren für links-grüne Propagan-

da. Das Zwangsgeldsystem der GEZ kostet den Normalbürger pro Haushalt 197 Mil-
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lionen Euro, also knapp 200 Millionen Euro dafür, dass nur das Geld eingetrieben 

wird. Wir haben das im Haushaltsausschuss besprochen und die Rechtsexperten des 

Staatsministeriums befragt: Ein steuerfinanziertes Modell durch die Länderparlamente 

ist rechtlich möglich und zulässig.

Daher mein Appell: Ersparen Sie dem Bürger endlich den Geld verschlingenden, un-

gerechten Beitragsservice, der vor allem die Arbeitenden hart trifft und die Bürger 

durch und durch ungerecht belastet. Dann klappt es auch mit der Beitragsstabilität.

Aber nicht nur das: Im neu entworfenen Rundfunkreformstaatsvertrag fehlt auch der 

Grundsatz der Neutralität. Weil diese Lücke wohl von Anfang an besteht, ist der öffent-

lich-rechtliche Rundfunk zu einer immer unerträglicher werdenden links-grünen Propa-

gandamaschine verkommen.

(Beifall bei der AfD)

Es ist auch keine Einsicht von Programmdirektoren und Programmbeiräten zu erwar-

ten. Diese lehnen eine neutrale Berichterstattung aus tiefster links-grüner Überzeu-

gung ab. Diese feinen Herren entscheiden in Selbstherrlichkeit darüber, welche Mei-

nung ihren objektiven Standards genügt und wiedergegeben wird.

Ein Beispiel: So hat vor wenigen Monaten ein frisch gewählter Programmbeirat von 

Arte sich sinngemäß folgendermaßen ausgelassen: Ja, objektiv sollte die Berichter-

stattung sein – aber nicht neutral. Neutralität und Objektivität würden sich auch aus-

schließen; denn Neutralität würde bedeuten, dass man jede Meinung wiedergeben 

müsste. Man könne doch im Fernsehen nicht die Behauptung ausstrahlen, dass für 

den Klimawandel der Mensch nur zu 4 % verantwortlich sei. – Das wäre nach wissen-

schaftlicher Erkenntnis nach Meinung dieses Herrn nicht objektiv. Solche Aussagen 

unterstreichen die Notwendigkeit von Neutralität. Es kann nicht sein, dass ein Pro-

grammbeirat für sich entscheiden darf, welche Meinung objektiv ist und welche unter-

drückt werden darf, weil sie nach seiner Meinung nicht objektiv sei.
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(Toni Schuberl (GRÜNE): Das ist Aufgabe des Journalisten!)

Denn es ist nicht Aufgabe des zwangsfinanzierten Rundfunks, Meinungen durch Zen-

sur zu manipulieren – nein, es sollte seine Aufgabe sein, diese objektiv und neutral 

wiederzugeben. Aber man scheint da oben in den fernen Programmdirektionen den 

Bürger nicht entscheiden lassen zu wollen, sich selbst eine Meinung zu bilden.

(Zuruf des Abgeordneten Toni Schuberl (GRÜNE))

Nein, das wollen diese feinen Herren nicht. Und wenn die Einsicht fehlt, dann muss 

die Neutralität des Rundfunks im Reformstaatsvertrag verpflichtend verankert werden. 

Doch genau das fehlt im aktuellen Entwurf.

Mit dem neuen Staatsvertrag wird also die links-grüne Propagandamaschine weiterhin 

unsere Demokratie zerstören, das Land spalten und andere Meinungen unterdrücken, 

freilich mit orchestrierten Hassdemos gegen die demokratische blaue Opposition inklu-

sive. George Orwell und DDR lassen grüßen.

(Martin Wagle (CSU): Oh mei!)

Wir lehnen den Antrag der CSU daher wegen dieser Lücken ab und werben um Zu-

stimmung zu unserem Antrag. – Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

(Beifall bei der AfD)

Vierter Vizepräsident Ludwig Hartmann: Nächster Redner ist der Kollege Alex 

Dorow für die CSU-Fraktion.

Alex Dorow (CSU): Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir können uns, 

wenn es heute um die öffentlich-rechtlichen Medien geht, in Definitionen der AfD erge-

hen über Objektivität und Neutralität, Kollege Mang, über die Schlangenlinien Ihrer 

Partei, mal Steuerfinanzierung, mal Beitragsfinanzierung. Eine gerade Linie ist da 

nicht zu erkennen, außer dass ein Haufen Beschimpfungen dabei sind. All das bringt 

uns nicht weiter. Das ist heute auch nicht das Thema. Das würde auch den Rahmen 
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hier heute Abend sprengen. Wir sprechen nämlich eigentlich über die Reform des öf-

fentlich-rechtlichen Rundfunks. Dabei geht es vor allem um die Strukturen und um die 

Kosten, nicht um Definitionen der AfD.

Wir sind mitten in einem großen Reformprozess. Wir setzen uns maßgeblich dafür ein, 

dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk erhalten bleiben kann und dafür entsprechen-

de Mittel zur Verfügung stehen. Aber anstatt die ersten Schritte der Reform mitzuge-

hen und die Einsparmöglichkeiten zu nutzen und umzusetzen, wollen einige – diese 

Kritik muss in der Tat erlaubt sein – mit der Brechstange eine Beitragserhöhung durch-

setzen. Die Anrufung des Bundesverfassungsgerichts ist zunächst einmal das gute 

verfassungsgemäße Recht der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten. Aber ich be-

tone auch: Es ist ein falsches Signal in Zeiten, in denen unser Land in einer Krise 

steckt und in denen alle maßhalten müssen.

Nach Jahren der fortwährenden Ausdehnung öffentlich-rechtlicher Angebote und nach 

Finanzskandalen wie beim RBB würden die Bürgerinnen und Bürger vom öffentlich-

rechtlichen Rundfunk eigentlich erwarten, dass zunächst die notwendigen Reformen 

entschlossen umgesetzt und weitere Sparanstrengungen unternommen werden. Nur 

zur Verdeutlichung: Im vergangenen Jahr hatten ARD, ZDF und Deutschlandradio 

erstmals Mittel in Höhe von über 10 Milliarden Euro zur Verfügung. Zum Vergleich: Die 

größte private Mediengruppe RTL Deutschland verzeichnete 2023 einen Umsatz von 

circa 2,62 Milliarden Euro, die BBC – absolut vergleichbar – hatte 2023 ein Budget 

von 6,4 Milliarden Euro.

Vor diesem Hintergrund ist es für mich schwer nachzuvollziehen, dass die finanzielle 

Sicherheit und journalistische Unabhängigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ge-

fährdet sein soll, wenn die vorliegende Empfehlung der KEF für einen höheren Rund-

funkbeitrag nicht sofort eins zu eins umgesetzt wird. Der Akzeptanz des öffentlich-

rechtlichen Rundfunks haben die Intendanten aus meiner Sicht keinen Gefallen getan, 

wenn sie auf dem Rechtsweg etwas erzwingen wollen, wofür es politisch derzeit offen-

sichtlich keine Mehrheiten mehr gibt. Umso wichtiger wären aber Änderungen an der 
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Finanzierungssystematik, um einen stetig wiederkehrenden Dauerkonflikt zwischen 

Politik und Anstalten über die Beitragshöhe zu vermeiden. Aus diesem Grund haben 

Bayern und Sachsen-Anhalt im Rahmen einer Protokollerklärung festgehalten, dass 

sie den Staatsvertragsentwurf zur Reform der Beitragsfestsetzung erst dann paraphie-

ren und den Landtagen zur Verfügung stellen, wenn ARD und ZDF ihre Verfassungs-

beschwerden zurücknehmen. Da es derzeit keine Anzeichen für eine Rücknahme der 

Verfassungsbeschwerden gibt, ist die Zukunft eines geänderten Finanzierungsmodells 

in der Tat völlig offen.

Grundlegende Entscheidungen über den Rundfunkbeitrag muss aber auch künftig der 

demokratisch legitimierte Gesetzgeber treffen. Das sind nun einmal die Landtage. Als 

Abgeordnete tragen wir die politische Verantwortung und sind den Bürgerinnen und 

Bürgern auch Rechenschaft schuldig. Jedes künftige Verfahren zur Festsetzung des 

Rundfunkbeitrags muss daher hinreichende Mitsprache- und Mitwirkungsmöglichkei-

ten der Landesparlamente als Gesetzgeber vorsehen. Ein Verfahren, bei dem der 

Rundfunkbeitrag durch Indexierung Jahr für Jahr automatisch steigen würde, ohne 

dass die Landtage noch ihre Stimme erheben könnten, lehnen wir ab. Ich möchte 

daran erinnern, dass es ein solches Modell Ende der Siebzigerjahre schon einmal in 

Italien bei der öffentlich-rechtlichen Senderkette Rai gab. Das Ergebnis waren eine 

nach rund zehn Jahren völlig ausufernde Finanzierung, die nicht mehr zu bezahlen 

war, und eine völlig erlahmte Neigung zu zukunftsweisenden Reformen.

So ärgerlich die aktuelle Situation und Unstimmigkeit in dieser Thematik gerade ist, so 

erfreulich sind aus unserer Sicht die Fortschritte, die bezüglich der Reform erzielt wer-

den konnten. Mit dem Entwurf des Reformstaatsvertrags haben sich die politisch sehr 

unterschiedlich besetzten Spitzen der Länder nach langen und intensiven Diskussio-

nen auf wichtige und grundlegende Reformen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ge-

einigt, was wir begrüßen. Wie oft haben wir schon über notwendige Reformen disku-

tiert und immer wieder auf den Reformprozess verwiesen? Ich muss sagen, dass sich 

der Entwurf des Reformstaatsvertrags aus unserer Sicht sehen lassen kann. Dieser 
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muss jetzt aber auch zügig verabschiedet und umgesetzt werden. Die Anstalten soll-

ten konstruktiv an der Umsetzung mitarbeiten, damit der Prozess erfolgreich sein 

kann; denn diese Reformen sind mehr als notwendig. Auch der Kritik an Defiziten bei 

Qualität, Ausgewogenheit und breiter Meinungsvielfalt in den Programmangeboten 

können wir nur mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk und nicht gegen ihn begeg-

nen.

Bereits mit dem Dritten Medienänderungsstaatsvertrag, Kolleginnen und Kollegen, 

wurden vor über einem Jahr weniger Fernsehprogramme in linearer Verbreitung ge-

setzlich beauftragt und die Möglichkeit geschaffen, Programme einzustellen oder in 

Onlineformate zu überführen, damit die Anstalten eigenverantwortlich Neuerungen 

schaffen und Ressourcen einsparen können. Keinen einzigen linearen Spartensender 

haben die Anstalten bisher jedoch eingestellt oder ins Netz überführt. Wenn der öffent-

lich-rechtliche Rundfunk seinen verfassungsrechtlichen Auftrag so interpretiert, dass 

jede Anstalt möglichst alle Angebote für alle Zielgruppen auf allen Verbreitungswegen 

abdecken muss, werden die Mittel aus dem Rundfunkbeitrag niemals ausreichen, 

egal, um wie viel wir sie erhöhen.

Deshalb brauchen wir heute und in Zukunft einen leistungsfähigen, unabhängigen, 

beitragsfinanzierten öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Dessen Bestand, Entwicklung 

und Finanzierung stehen zu Recht unter besonderem Schutz des Grundgesetzes. Das 

resultiert letztlich aus den historischen Erfahrungen unserer Vergangenheit. Natürlich 

gibt es auch heute wichtige aktuelle Gründe für seine Daseinsberechtigung. Diese 

möchte ich an dieser Stelle gerne noch einmal betonen. Beitragsfinanzierung soll si-

cherstellen, dass sich das Programm an anderen Kriterien als an Einschaltquoten und 

Werbeaufträgen orientiert. Digitalisierung und soziale Medien führen für sich allein 

noch keine Qualität und Vielfalt der Informationsangebote herbei, vor allem wenn in 

erster Linie Reichweite und Klickzahlen zählen. Fake News und Rückzug in digitale 

Filterblasen – das wissen wir alle – schaden sogar dem für die Demokratie notwendi-

gen gesellschaftlichen Diskurs.
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Aus diesem Grund können wir in aller Einfachheit sagen: Wir lehnen den Antrag der 

AfD, der das leider nicht berücksichtigt, ab. Dem Antrag der CSU und der FREI-

EN WÄHLER stimmen wir zu.

(Beifall bei der CSU und den FREIEN WÄHLERN)

Vierter Vizepräsident Ludwig Hartmann: Mir liegt eine Meldung zu einer Zwischen-

bemerkung des Abgeordneten Mang, AfD-Fraktion, vor.

Ferdinand Mang (AfD): Sehr geehrter Herr Kollege Dorow, noch einmal zur Klarstel-

lung: Das GEZ-System mit der Zwangsgebühr muss weg! Das ist unsere Kernforde-

rung. Wenn wir mit unseren Anträgen in das System der GEZ einsteigen, dann nur, 

um klarzustellen, wie ungerecht und asozial dieses System gegenüber den Bürgern 

ist.

Jetzt noch einmal zurück zur Neutralität: Sie haben am Anfang gesagt, Neutralität und 

Objektivität kann man lange definieren. Das kann man aber relativ einfach tun: Die 

fehlende Neutralität ist das Argument der Programmdirektoren und Beiräte, um Mei-

nungen, die ihnen nicht passen, zu unterdrücken und nicht zu nennen. Wenn das für 

Sie dasselbe ist, kann man neben Objektivität im Rundfunkreformstaatsvertrag auch 

den Grundsatz der Neutralität verankern, um das zu gewährleisten.

Alex Dorow (CSU): Herr Kollege Mang, die klare Antwort darauf lautet: Die Neutralität 

ist in keinem System, egal, wie es aussieht und was wir hineinschreiben können, zu 

gewährleisten. Was wir verlangen können, ist in der Tat die Objektivität. Diese hat – 

zumindest für mich, aber ich denke auch für die allermeisten Kollegen, die als Journa-

listen arbeiten, was ich selbst lange genug getan habe – eine klare Definition: Audiatur 

et altera pars – man muss immer auch den anderen Teil zu Wort kommen lassen. Das 

muss berücksichtigt werden, und das steht ohnehin in jeder journalistischen Vereinba-

rung. Daher ist das aus meiner Sicht nicht das Problem.

(Beifall bei der CSU und den FREIEN WÄHLERN)
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Vierter Vizepräsident Ludwig Hartmann: Danke schön. – Nächste Rednerin ist Frau 

Kollegin Sanne Kurz für BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Bitte schön.

Sanne Kurz (GRÜNE): Liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrtes Präsidium! Ich woll-

te noch einmal kurz auf die Sachfragen eingehen, die Herr Kollege Dorow hier ge-

nannt hat. Der Öffentlich-Rechtliche ist, seitdem die Beitragsfinanzierung über eine 

Haushaltsabgabe eingeführt wurde, um 0,26 % teurer geworden. Der Öffentlich-Recht-

liche hat inflations- bzw. kaufkraftbereinigt 25 % an Mitteln verloren. Warum sind die 

Summen trotzdem so hoch? – Sie sind so hoch, weil wir insgesamt elf Anstalten 

haben, die Gemeinschaftseinrichtungen der ARD – GSEAs – noch gar nicht mitge-

zählt. Das ist weder bei der BBC noch bei RTL zu finden. Das ist der Grund, warum 

wir auf solchen Kosten sitzen. Will man dies ändern, muss man sagen, man macht 

oben, unten, Mitte oder Sonstiges. Von diesen riesengroßen Bergen wird man ansons-

ten aber auch nicht herunterkommen, wenn sämtliche Intendanzen ehrenamtlich ar-

beiten. Vielleicht so viel zu den Kosten.

Auch wir begrüßen die Reform, sind jedoch der Meinung, dass die Finanzierung fahr-

lässig aufs Spiel gesetzt wird, wenn sich ein Land wie Bayern weigert, dem Parlament 

einen Staatsvertrag vorzulegen. Aktuell gilt ein Recht. Wir haben ein vom Verfas-

sungsgericht bestätigtes, geltendes Recht. Als Sachsen-Anhalt beim letzten Mal mit 

der Blutgrätsche dazwischenging, kam das Bundesverfassungsgericht und hat gesagt: 

Nein, Nichttätigkeit geht nicht, ihr müsst etwas tun. Hier heute zu verhindern, dass wir 

zu einer neuen, guten Widerspruchslösung kommen, die die politische Dauerdebatte 

endlich einmal ein bisschen beruhigt und auf eine sachliche Ebene zurückführt, halte 

ich für sehr fahrlässig. Ich glaube, dass sich Bayern hier auch ein Stück weit einen ei-

genen rechtsfreien Raum schafft. Wir haben ein geltendes Recht, und ich würde mir 

sehr wünschen, dieses einzuhalten, das, was neu beschlossen wurde, umzusetzen 

und damit nicht erpresserisch gegen Menschen, die wie jeder andere ihr Recht einkla-

gen können, vorzugehen.
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Eigentlich wollte ich mich aber mit der unsäglichen Rede von Herrn Mang beschäfti-

gen.

(Ferdinand Mang (AfD): Ja, bitte!)

– Sehr gerne. Bei diesem Geschwurbel habe ich mich gefragt, ob er Eltern hat, die 

sich vielleicht auch manchmal aufregen. Man hat gemerkt, dass es hier nicht um eine 

Sachauseinandersetzung, sondern nur um eine systematische Diskreditierung und 

Diffamierung geht, die Ihre gesamte rechtsextreme Lifestyle-Gang immer wieder welt-

weit gegen ordentlichen Journalismus ins Feld führt.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Qualitätsjournalismus ist etwas, was weltweit von Rechtsextremen bekämpft wird. Bol-

sonaro hat zum Beispiel in seiner Zeit Journalistinnen und Journalisten systematisch 

bedroht, insbesondere Frauen. Solche Dinge passieren auch in Deutschland. Ich 

möchte einfach ein Beispiel bringen, damit man sieht, wes Geistes Kind Sie eigentlich 

sind: Der Journalist Peter Hagen hat von einem Bürgerdialog der AfD berichtet. Das ist 

ein Lokaljournalist, der damit keine Millionen verdient. Zunächst gab es keine Proble-

me. Er sagte dann aber, ich zitiere: "Als ich rausgehen will, kam mir plötzlich jemand 

entgegen, pöbelte mich an: ‚Du Ratte traust dich hierher.‘ Und im gleichen Moment 

kriege ich einen kräftigen Hieb auf den Hinterkopf und mir wird das Basecap gleich 

entrissen."

Der Journalist wird also attackiert, geschlagen und beschimpft. Niemand hilft auf die-

ser Parteiveranstaltung der AfD. Im Gegenteil, beim Wegfahren wird auch noch sein 

Auto beschädigt. Die AfD spielt das Unschuldslamm. Man wisse natürlich von gar 

nichts.

Journalisten, Journalistinnen und Medien werden in Deutschland immer öfter Opfer 

von Gewalt. Die Organisation "Reporter ohne Grenzen" hat im Jahr 2022 103 Angriffe 

Protokollauszug
42. Plenum, 19.02.2025 Bayerischer Landtag – 19. Wahlperiode 9



dokumentiert, 87 davon kamen aus Ihrer Ecke, aus einem verschwörungsideologi-

schen, antisemitischen oder extrem rechten Kontext.

(Zuruf von der AfD: Lüge!)

Wir GRÜNE werden es nicht zulassen, dass Sie in dieser Weise die Öffentlich-Rechtli-

chen attackieren.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Der damalige Geschäftsführer von "Reporter ohne Grenzen", Christian Mihr, führt an, 

ich zitiere: "Wir sehen, dass viele von den Gewalttätern, die wir erfasst haben, auch 

Mitglied dieser Partei AfD sind. Und wir sehen, dass es eine Rhetorik, eine medien-

feindliche Hetze sehr oft gibt, […]" – Eine solch medienfeindliche Hetze hat hier im 

Hause nichts verloren. Deshalb wünsche ich mir, dass Sie ein bisschen sachlicher 

werden, wenn Sie nicht riskieren wollen, dass das Bundesverfassungsgericht Ihrem 

Treiben ein Ende setzt.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Fünfter Vizepräsident Markus Rinderspacher: Es gibt eine Meldung zu einer Zwi-

schenbemerkung des Herrn Abgeordneten Mang.

Ferdinand Mang (AfD): Frau Kollegin, nachdem Sie mich mit so vielen Komplimenten 

bedacht haben, muss ich Ihnen doch einmal etwas sagen.

Sanne Kurz (GRÜNE): Das sind Komplimente für Sie, wenn Journalisten beschimpft 

werden? – Wahnsinn.

Fünfter Vizepräsident Markus Rinderspacher: Frau Kurz, Herr Mang hat das Wort. 

Sie dürfen dann gleich erwidern. Bitte, Herr Mang.

Ferdinand Mang (AfD): Sie dürfen sich gleich aufregen. – Was Sie gerade gemacht 

haben, ist eine ganz klassische Manipulationstechnik, die man auch öfter im öffentlich-
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rechtlichen Rundfunk sieht: Diese Technik nennt man Emotionalisierung. Sie stellen 

auf Opfer ab, die es tatsächlich gibt und deren Schicksal niemand gut finden kann, 

aber verquicken das mit der AfD und verbinden das mit dieser Sachdebatte. Das hat 

aber in dieser Debatte keinen Platz, und es hat nichts mit unserer Kritik zu tun. Diese 

Manipulationstechnik der Emotionalisierung dient dazu, hier die Zuschauer und die 

Zuhörer zu manipulieren. Das Sprichwort lautet: Ach, wie gut, dass niemand weiß, 

dass ich Rumpelstilzchen heiß. – Dieses Sprichwort ist benannt und damit gebannt.

Sanne Kurz (GRÜNE): Herr Mang, mit Manipulationstechniken kennen Sie sich bes-

tens aus. Wir alle konnten das heute – in Anführungsstrichen – bewundern, als Sie 

den schrecklichen Anschlag in München instrumentalisiert und mit Ihren Manipulati-

onstechniken hier Hass und Hetze betrieben haben. Ich bin sehr dankbar, dass es in 

diesem Lande noch Medien gibt, die nicht mit den Manipulationstechniken arbeiten, 

wie Sie sie auf TikTok, YouTube und sonstwo verwenden. In einer Welt, in der es nur 

noch Ihre Medien und Ihre Journalisten wie Jürgen Elsässer gibt, möchte ich nicht 

leben. Ich werde es nicht zulassen, dass mein Heimatland in so eine Welt verwandelt 

wird.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Fünfter Vizepräsident Markus Rinderspacher: Vielen Dank, Frau Kollegin Kurz. – 

Die nächste Rednerin ist Frau Kollegin Katja Weitzel für die SPD-Fraktion.

Katja Weitzel (SPD): Sehr geehrtes Präsidium, sehr geehrte Kolleginnen und Kolle-

gen! Wir von der SPD bekennen uns zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Unabhängi-

ge und vielfältige Berichterstattung brauchen wir doch mehr denn je; denn sie ist das 

Fundament demokratischer und informierter Gesellschaften. Bei der Flut von Nach-

richten, die wir ständig erhalten, ist es wichtig, unabhängige Medien zu haben, die uns 

helfen, diese Informationen einzuordnen. Was wir nicht brauchen, ist ein ideologischer 

Antrag der AfD, der nur ein Ziel hat, nämlich eine unabhängige Berichterstattung zu 

verhindern, damit Sie Ihre eigenen Fake News ungefiltert verbreiten können.
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(Beifall bei der SPD)

Ja, der öffentlich-rechtliche Rundfunk steht vor großen Herausforderungen. Er steht 

unter Druck, weil sich das Medienverhalten der Menschen verändert.

(Zuruf von der AfD: Zum Glück!)

Unsere Aufgabe als Politiker ist es doch, Rahmenbedingungen zu schaffen, damit der 

öffentlich-rechtliche Rundfunk den Weg in die digitale Zeit mitgehen kann. Der Re-

formstaatsvertrag legt doch hierfür schon die Grundlagen. Liebe CSU, was nicht hilft, 

ist Ihr Antrag, der sich auf ein Spardiktat beschränkt und auf ein Mitspracherecht des 

Landtags bei der Beitragserhöhung pocht. Jetzt gilt es, das Beitragsverfahren an die 

tatsächlichen Erfordernisse anzupassen und Planungssicherheit für die Rundfunkan-

stalten zu schaffen.

Die Ministerpräsidenten haben sich doch erst im Dezember 2024 entschieden, dass 

die Festlegung des Beitrags einfacher werden soll, ohne dass jede einzelne Landesre-

gierung zustimmen muss. Das ist doch einmal ein richtiger Schritt in Richtung Pla-

nungssicherheit. Herr Kollege Dorow hat es bereits erwähnt: Das hängt jetzt auch von 

der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ab. Das Verfahren läuft noch. Wir 

werden sehen, was dazu gesagt wird.

Einsparungen alleine sind aber nicht die Lösung. Ja, wir brauchen mehr Effizienz. Da 

sind wir uns einig. Reformen sind nötig. Der Reformstaatsvertrag enthält klare Vorga-

ben, zum Beispiel zu Kooperationen. Reformen brauchen aber auch Zeit. Sie werden 

nicht morgen und nicht sofort dazu führen, dass der Rundfunkbeitrag stabil bleibt oder 

vielleicht sogar sinkt. Die Frage, die wir uns alle stellen müssen, lautet doch: Wie stel-

len wir sicher, dass alle Bürgerinnen und Bürger in Zukunft freien Zugang zu unabhän-

gigen Informationen haben? Die Lösung kann doch nur ein starker öffentlich-rechtli-

cher Rundfunk sein, der übrigens ein großes Vertrauen genießt, auch unter den 

jungen Menschen. Wer dieses Vertrauen mutwillig untergräbt, schwächt nicht nur die 

Sender, sondern auch unsere Demokratie.
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(Beifall bei der SPD)

Die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist aus unserer Sicht keine poli-

tische Entscheidung, sondern das Ergebnis eines unabhängigen und verfassungs-

rechtlich abgesicherten Verfahrens. Wer glaubt, hier könnte man einfach politisch ein-

greifen, riskiert die Unabhängigkeit der Medien und damit die Meinungsvielfalt.

Wir müssen die Verantwortung dafür übernehmen, dass weiterhin ein Rundfunk exis-

tiert, der informiert, bildet und unterhält, und das frei von politischen und wirtschaftli-

chen Interessen. Wir brauchen eine Medienlandschaft, die unsere Demokratie und 

unser Miteinander stärkt. Das spiegelt der CSU-Antrag leider so nicht wider, weshalb 

wir ihm nicht zustimmen können. – Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

(Beifall bei der SPD)

Fünfter Vizepräsident Markus Rinderspacher: Vielen Dank, Frau Kollegin Weitzel. – 

Der nächste Redner ist Herr Kollege Prof. Dr. Michael Piazolo für die FREIEN WÄH-

LER.

Prof. Dr. Michael Piazolo (FREIE WÄHLER): Sehr geehrter Herr Präsident, meine 

sehr verehrten Damen und Herren! Ich habe mir beide Anträge und natürlich auch die 

Protokolle sorgfältig durchgelesen. Wir lehnen den Antrag der AfD ab; denn wir wollen 

keine Finanzierung durch Steuermittel. Die Finanzierung soll weiterhin über Beiträge 

erfolgen. Für die FREIEN WÄHLER sage ich ganz deutlich: Wir wollen keine Steuerer-

höhungen. Deshalb lehnen wir diesen Vorschlag ab.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN und der CSU)

Wir haben in unseren Antrag ganz bewusst hineingeschrieben, dass auch Parlamente 

über den Beitrag entscheiden sollen. Dahinter stehe ich. Wir sind keine Republik, in 

der die Ministerpräsidenten alleine entscheiden; denn diese sind nicht direkt gewählt. 

Dieses Parlament ist direkt gewählt. Deshalb soll es auch über dieses Thema ent-

scheiden. Über die wichtigen Dinge in dieser Republik haben die Parlamente zu ent-
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scheiden. Deshalb stehen wir hinter unserem Antrag. Ich kann es kurz machen: Es 

gibt zwei Anträge; unserer ist besser. Deshalb stimmen wir unserem Antrag zu.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN und der CSU)

Fünfter Vizepräsident Markus Rinderspacher: Es gibt eine Meldung zu einer Zwi-

schenbemerkung von Herrn Abgeordneten Mang von der AfD.

Ferdinand Mang (AfD): Ihr Argument war, dass die Kosten, die das Landesparlament 

zu beschließen hätte, eine Milliarde Euro betragen würden. Dem muss ich Folgendes 

entgegenhalten: Einerseits wollen wir eine Reduzierung des umfänglichen Auftrags 

auf das verfassungsrechtlich gebotene Maß, sodass keine volle Milliarde anfallen 

würde, andererseits würden wir den Bürger entlasten, da dann nicht mehr die Bei-

tragszahlungen fällig würden. Allein durch die Streichung des GEZ-Systems würden 

etwa 200 Millionen Euro wegfallen.

Unter dem Strich würde es also für den Steuerzahler günstiger, wenn die Kosten des 

Rundfunks über die Länderparlamente finanziert würden. Somit wollen wir keine Steu-

ererhöhung in dem Sinne, dass der Bürger mehr belastet wird, sondern es würde 

unter dem Strich für den Bürger günstiger.

Prof. Dr. Michael Piazolo (FREIE WÄHLER): Das ist jetzt eine Annahme, aber in kei-

ner Weise bewiesen. Vielleicht wird es teurer. Ich glaube persönlich, dass es durchaus 

sinnvoll ist, wenn die Bürgerinnen und Bürger anhand des Beitrags erkennen, wie viel 

sie für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und das Fernsehen bezahlen. Bei den 

Steuern wird es irgendwo abgezogen. Bei einem Beitrag können sie es erkennen und 

bewerten. Ist es das wert, ist es das nicht wert? Wir führen diese Debatten, glaube ich, 

auch deshalb sehr intensiv. Ich halte dieses System, das sich sehr bewährt hat, für 

richtig und will keine Steuererhöhung. Ich bleibe dabei.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN und der CSU)
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Fünfter Vizepräsident Markus Rinderspacher: Vielen Dank, Herr Kollege Prof. Pia-

zolo. – Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Die Aussprache ist geschlossen. 

Wir kommen zur Abstimmung. Hierzu werden die Anträge wieder getrennt.

Wir beginnen mit der Abstimmung über den Dringlichkeitsantrag der AfD-Fraktion auf 

Drucksache 19/4148 betreffend "Öffentlich-rechtlicher Rundfunk: Reform statt nur Re-

förmchen". Der federführende Ausschuss für Wissenschaft und Kunst empfiehlt den 

Dringlichkeitsantrag zur Ablehnung.

Wer entgegen dem Ausschussvotum dem Dringlichkeitsantrag der AfD-Fraktion zu-

stimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. – Das ist die AfD-Fraktion. Ge-

genstimmen! – Das sind die Fraktionen der CSU, der FREIEN WÄHLER, von BÜND-

NIS 90/DIE GRÜNEN und der SPD. Stimmenthaltungen? – Keine. Damit ist der 

Dringlichkeitsantrag abgelehnt.

Nun kommen wir zur Abstimmung über den Dringlichkeitsantrag der CSU-Fraktion 

sowie der Fraktion der FREIEN WÄHLER auf Drucksache 19/4116 betreffend "Refor-

men des öffentlich-rechtlichen Rundfunks vorantreiben, Beitragsstabilität wahren, Mit-

wirkung der Landesparlamente sichern". Der federführende Ausschuss für Wissen-

schaft und Kunst empfiehlt die Zustimmung.

Wer entsprechend dem Ausschussvotum dem Dringlichkeitsantrag der CSU-Fraktion 

und der Fraktion der FREIEN WÄHLER auf Drucksache 19/4116 zustimmen möchte, 

den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind die Fraktionen der CSU und der FREI-

EN WÄHLER. Gegenstimmen! – Das sind die Fraktionen der AfD, von BÜNDNIS 90/

DIE GRÜNEN und der SPD. Gibt es Stimmenthaltungen? – Das ist nicht der Fall. 

Damit ist dem Dringlichkeitsantrag zugestimmt worden.
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